
der Beilagen zu den stenographiscnen Protokollen des ]\·;1·:".,1~·,.,,~ 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

~lG.-8..QL9... 
A n t rag 

der Abgeordneten Dr.ERMACORA, Dr.BROESIGKE, Dr.PRADER 

und Genossen 

betreffend Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundos- Ver­
• fussungsgesetz in der Fassung von 1929 geändert wird. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesverfassungsgesetz vom 0 •••••• , mit dom das Bundes-Ver­

fassungsgesetz in der Fassung von 1929 geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 wird wie 

folgt geändert: 

1e Art.21 Abs.2 hat zu lauten: 

"(2) Die Dionsthoheit gegenüber den Angestellten des Bundes 

wird von den obersten Organen des Bundes, die Diensthobeit 

gegenüber den Angestellten der Länder von den obersten Orga~·· 

nen der Länder ausgeübt. Gegenüber den beim Rechnungshof 

Angestellten l1ird die Diensthoheit des Bundes vom Präsi­

denten des Rechnungshofes ausgeübt. Die Diensthoheit gegen­

über den Angestellten beim Verwaltungsgerichtshof wird vom 

Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes ausgeübt, die Dienst­

hoheit gegenüber den Angestellten beim Verfassungsgerichts­

hof vom Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes." 

89/A XIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



Soite -2-

2$ Art.66 Abs.1 hat zu lauten: 

"(1) Der Bundespräsident kann das ihm zustehendo Rocht der 

Ernennung von Bundesangestellten bostimmter.Kategorien im 

Rahmen ihrer Zuständigkeit den Mitgliedern der Bundesregie~ 

rung, dem Präsident~n des Obersten Gerichtshofes, dem Prä­

sidenten des Rechnungshofes, dem Präsidenten des Verwaltungs­

gerichtshofes und dem Präsidenten des Verfassungsgerichtsho­

fes übertragen~1l 

3~ Nach Art.134 sind folgende Art.134a und 134b einzufügen: 

"Artikel 134a. Sofern der Bundespräsident nicht gemäß Art o 66 

Abs.l den Präsidenten des Verw"altungsgerichtshofes zur Ernen­

nung der. dort verwendeten Bundesangestellten ermächtigt hat, 

ernennt er sie auf Vorschlag des Präsidenten des Ven'faltungsge­

richtshofes; die Amtstitel verleiht der Bundespräsident 

ebenfalls auf Vorschlag des Präsidenten des Verwaltungs­
gerichtshofes~ 

Artikel 134b. Der Präsident des Verwaltungsgerichtshofes 

besorgt, soweit nicht verfassungsgosetzlich anderes 

bestimmt ist, die Angelegenheiten der Justizverwaltung; er 

ist insoweit oberstes Verwaltungsorgan und übt diese Befug­

nisse allein aus." 

qe Nach Art.135 ist folgender Art. 135a ei~zufügen: 

"Artikel 135a. (1) Die Vollversammlung ist Disziplinar- und 

Dionstgericht für die Mitglieder des Verwaltungsgerichts­
hofes. 

(2) Der Verwaltungsgerichtshof erstattet 

nach Schluß jedes Jahres einen von der Vollversammlung zu 

beschließenden Tätigkeitsbericht." 

5. Nach Art.147 sind folgende Ar~.147a ~und 147b einzufügen: 

"Art.147a. Sofern der Bundespräsident nicht gemäß Art.66 

I 
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Abs.1 den Präsidenten des VerfassungsgaTichtshofes zur Er­

nennung der dort verwendeten Bundesangostellten ermächtigt 

hat,.ernennt er sie auf Vorschlag des Präsidenten des Ver­

fassungsgerichtshofes; die Amtstital verleiht der Bundes­

präsident ebenfalls auf Vorschlag des Präsidenten des Ver­
fassungsgerichtshofes. 

Art.147b, Dar Präsident des Verfassungsgerichtshofes be­

sorgt ~ie Angelegenheiten der Justizverwaltung soweit sie 

nicht nach Vorschrift des Gesetzes kollegial zu erledigen 

sind; er ist insoweit oberstes Verwaltungsorgan und übt 

diese Befugnisse allein aus." 

Artikel 11 

Hit der Vollziehung dieses Bundesverfassu.ngsgesetzes ist .die 

BunctosregieTung betraute 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter Ver­

zicht auf eine Erste Lesung dem Verfassungsausschuß zuz9-,Weisen. 
/;/ 
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